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Richtlinie für die Berechnung der Anschlussgebühr bei
Grundstücken ohne Gebäudeversicherungswert

1. VoraßseEungen

J Gemäss Art 12 Absatz 4 der Gebührenvercrdnung für Siedtungsentwässerungsan-
tagen vom L April2002 qitt:
"Kommen Grundstücke mit Baulen zum Anschluss an dte ötren iche Siedtunosen!
wässerrng fur welche leh Gebäudeveß,cierungswert ern,ttett werden kan; (wie
Parkplälze oderandere befestigte Ftächen Lr.s.w'), so wid die Anschtussgebühr nach
Art und Mengedes anfattenden Abwassers festgesetzt."

2. Beme8sung:

Die Anschlussgebühr bemisst sich bei crundsiücken ohne Gebäudeveßicherungs-
wed mä Anschluss an die Siedtungsen$vässerung nach der zonengewichleten
Grundstocksf läche (m, Parzettennäche).

Dje Gewichtung erfolgt mit den in Ariiket 6 der ceb0hrcnverordnung tür Siedtungs_
eniwässerurgsantägen festgetegten Faktorcn.

3. Tarif:

Die AnBchlussgebohr beirägt Fr. 5.'. je m, gewichtete Grundstücksftäche.

veEbsch'edetvom Stadtral am 20. August 2002


